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E-Mail  
 

 
 

 
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 
Abteilung Wohnen 
Fahnenbergplatz 4 
79098 Freiburg i. Br, 

 
 
 
 

Antrag zur Überprüfung auf Weitergewährung des  

städtischen Zinszuschusses nach den Richtlinien vom 10.02.2009  

in der Fassung vom 17.11.2015 
 
 

 

 

 

1. Angaben über alle im Haushalt lebenden Personen 

 
 

Familienname Vorname Geburtsdatum 

Einkommensart 
 (1) Vollzeit- und/oder Nebenjob 
 (2) selbständige Tätigkeit 
 (3) Miet- / Pachteinnahmen 
 (4) Zinserträge / Kursgewinne 
 (5) Rente / Pension 
 (6) sonstige Einkünfte, Art:........... 
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                                                  Bitte die Einkünfte mit Verdienstbescheinigung belegen! 

Formular erhalten Sie unter:  http://www.freiburg.de/servicebw/AWV_Verdienstbescheinigung.pdf 
 

     Legen Sie uns außerdem bitte den letzten Steuerbescheid vor! 
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2. Finanzierung 
 

Hinsichtlich der Finanzierung ergaben sich Änderungen gegenüber der im Erstantrag nachgewiesenen 
Angaben: 
 

 Nein, es ergaben sich keine Änderungen 
 

 Ja, folgende Änderungen (Nachweise sind beigefügt): 

  

 
 

3. Vermögensverhältnisse 
 

3.1. Haben Sie Ersparnisse?  

 nein   

 ja 

      Falls ja, wie hoch sind die jährlichen Zinserträge / Kursgewinne ?                     

 

3.2 Haben Sie darüber hinausgehendes Eigentum (Immobilie / Grundbesitz etc.)?  

 nein   

 ja  

      Falls ja, wie hoch ist der aktuelle Wert? 

 

      Ist es derzeit vermietet / verpachtet?   nein   ja 

 

           Falls ja, wie hoch sind die Einnahmen? 

 
 

4. Erklärung und Verpflichtung 
 

Die Antragstellerin / der Antragsteller verpflichtet sich, im Falle der Veräußerung, der Zwangsversteigerung 
oder einer anderweitigen Gebrauchsüberlassung des geförderten Objektes die Stadt in Kenntnis zu setzen. 
Die Förderung entfällt in diesem Fall mit sofortiger Wirkung. 

Der Antragstellerin / dem Antragsteller ist bekannt, dass 

- eine Förderung nur im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt werden kann, 

- der geförderte Wohnraum für die Dauer der Förderung ausschließlich eigengenutzt werden muss, 

- die Bewilligung rückwirkend widerrufen wird, wenn schuldhaft gegen die Bedingungen des Bewilligungs- 
   bescheides verstoßen wird oder die Förderung durch falsche oder unrichtige Angaben erlangt wurde. 

Eine von den Antragsangaben abweichende Realisierung des Vorhabens kann zum Widerruf der Förderung 
führen. 

Die Antragstellerin / der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit der Angaben und vorgelegten Unterlagen sowie 
die Kenntnisnahme der Richtlinien der städtischen Förderung für eigengenutzten Wohnraum, insbesondere 
die Bestimmungen über den Wegfall der Förderung und die Rückforderung von bereits gewährter Förderung. 

Die Antragstellerin / der Antragsteller erkennt die Richtlinien vom 10.02.2009 in der Fassung vom 17.11.2015 
in vollem Umfang an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 

Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass unsere / meine Daten (Name, Adresse, Bankleitzahl, Konto-
nummer) zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs in einer Datei geführt werden. Diese Datei wird vom Amt 
für Wohnraumversorgung erstellt und nur für die Überweisung der Zinszuschüsse verwendet. 
 

     

Ort, Datum  Unterschriften der Förderungsempfänger 

 

EUR 

EUR 

EUR 


